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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)


AMIGA Telecom GmbH











1. Geltungsbereich


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von AMIGA Telecom GmbH (im folgenden: „AMIGA“) gelten für sämtliche vom Kunden mit AMIGA Telecom GmbH geschlossenen Verträge. Verträge werden von AMIGA Telecom GmbH nur zu diesen Bedingungen abgeschlossen.





2. Vertragsgegenstand


Zwischen dem Kunden und AMIGA Telecom GmbH kommt ein Benutzungsvertrag zustande. Gegenstand des Benutzungsvertrages ist die Bereitstellung der beantragten Dienste durch AMIGA Telecom GmbH oder einem Vertragspartner von AMIGA Telecom GmbH. Der Vertragsabschluß erfolgt aufgrund fernmündlicher oder schriftlicher Anfrage zum Zeitpunkt der Freischaltung des anzumeldenden Anschlusses. Der Vertragsabschluß erfolgt ferner ausschließlich mit AMIGA Telecom GmbH. Umfang, Art und Kosten des jeweiligen Dienstes ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung des Dienstes in den von AMIGA Telecom GmbH ausgesendeten Informationsunterlagen und Preislisten sowie auf der AMIGA Homepage.





3. Zustandekommen des Benutzungsvertrages


Der Benutzungsvertrag gilt ab der Freischaltung des Kunden durch AMIGA Telecom GmbH als zustande gekommen.


AMIGA Telecom GmbH ist berechtigt, einen entsprechenden Nachweis der Identität des Kunden zu verlangen (z.B. amtl. Lichtbildausweis, Meldezettel, Firmenbuchauszug).


AMIGA Telecom GmbH behält sich vor, den Antrag des Kunden auf Freischaltung eines Telefonanschlusses abzulehnen.





4. Entgelt


Die Entgelte für erbrachte Dienstleistungen richten sich nach den jeweils gültigen Preislisten von AMIGA Telecom GmbH. 


Die aktuellen Preislisten von AMIGA Telecom GmbH befinden sich auf der AMIGA Homepage und können darüber hinaus schriftlich oder fernmündlich jederzeit kostenlos angefordert werden. Die Tariflisten Business I und II Preislisten gelten ab den auf der jeweiligen Tarifliste angeführten Umsatzgrenzen.





5. Rechnungen, Zahlungsmodalitäten


Der Kunde erhält monatlich von AMIGA Telecom GmbH eine Rechnung für die erbrachten Leistungen. Der Abrechnungszeitraum kann vom Kalendermonat abweichen.


Bei geringen Rechnungsbeträgen behält sich AMIGA Telecom GmbH das Recht vor, die Abrechnung in längeren Intervallen zu stellen.


Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich über Kreditkarte, Bankeinzugsermächtigung oder Erlagscheinzahlung. Bei Erlagscheinzahlung können besondere Bestimmungen zur Anwendung kommen, die auf dem Antragsformular vermerkt sind.


Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzüge. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen verrechnet. Sämtliche Mahn- und Inkassokosten sind im Verzugsfalle vom Kunden zu tragen.





6. Einsprüche


Einsprüche gegen die Höhe der Entgelte sind innerhalb von 4 Wochen schriftlich an den Kundendienst zu richten.


Der Kunde haftet vollständig für unbefugte Nutzung seines Teilnehmeranschlusses durch Dritte.


Einsprüche gegen eine Rechnung haben keine aufschiebende Wirkung und befreien den Kunden nicht von der Verpflichtung zur fristgerechten Bezahlung der Rechnung.


7. Sperrung/Abschaltung des Teilnehmeranschlusses


AMIGA Telecom GmbH behält sich das Recht vor, im Falle eines Zahlungsverzuges oder der Erreichung eines von AMIGA Telecom GmbH gesetzten Kreditlimits den Teilnehmeranschluss vorübergehend zu sperren oder ganz abzuschalten.


Im Falle einer Abschaltung oder Sperrung des Teilnehmeranschlusses wegen Zahlungsverzuges hat der Kunde AMIGA Telecom GmbH die durch die Abschaltung und gegebenenfalls Wiedereinschaltung des Teilnehmeranschlusses entstandenen Kosten vollständig zu ersetzen.





8. Störungen und Leistungsunterbrechungen


Störungen oder Mängel können telefonisch dem Kundendienst gemeldet werden. AMIGA Telecom GmbH wird im Rahmen seiner Möglichkeiten die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Störungen oder Mängel ergreifen. Störungen, Leistungsunterbrechungen oder qualitative Mängel begründen kein Recht auf Verkürzung oder Nichtbezahlung einer Rechnung.





9. Haftung


Eine Haftung ist grundsätzlich ausgeschlossen, soweit ein schädigendes Ereignis von AMIGA Telecom GmbH lediglich durch leichte Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde.


Generell ist die Haftung für nachweisbar durch AMIGA Telecom GmbH verursachte Schäden mit 10.000 Schilling pro Schadensfall begrenzt.





10. Kündigung / Beendigung des Vertrages


Beide Seiten sind berechtigt, den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden. Die Verpflichtung zur Begleichung aller ausständigen Zahlungen des Kunden bleibt durch die Beendigung des Vertrages unberührt.





11. Zustelladresse / Telefonnummer des Kunden


Änderungen des Namens oder der Firma sowie der Zustelladresse, weiters sämtliche Änderungen der für die Bezahlung bzw. automatische Abbuchung der Rechnungsbeträge relevanten Daten wie Kreditkartennummer oder Bankinformationen sind AMIGA Telecom GmbH unverzüglich mitzuteilen.


Unterbleibt diese Mitteilung, so haftet der Kunde für alle Folgen, welche durch falsche Daten verursacht wurden.


Insbesondere gilt ein Schriftstück als zugegangen, wenn es an die vom Kunden zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet wurde.





12. Einzelgesprächsnachweis


Auf Wunsch sendet AMIGA Telecom GmbH dem Kunden einen Einzelgesprächsnachweis über die für den Kunden in einem Verrechnungszeitraum hergestellten Verbindungen zu. Die Zusendung des Einzelgesprächsnachweises ist kostenlos.





13. Zusatzvereinbarungen


Zu dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag bestehen keine mündlichen Zusatzvereinbarungen. Sämtliche Zusatzvereinbarungen bedürfen der Schriftform.





14. Erfüllungsort und Gerichtsstand


Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist ausschließlich Wien.


Für Verbraucher gilt §14 KSchG.











Prasl Marketing & Beratung


AMIGA telecom - Vertriebspartner für Steiermark und Kärnten


Tel.: 0316-263 666 Fax: 0316-265 328


E-Mail: amiga@prasl.at


